
Die  Fristbestimmungen  der  Dublin-II-Verordnung  dienen  allein  einer  zeitnahen  Feststellung  des  zuständigen 
Mitgliedstaats und einer zeitnahen Überstellung in diesen Staat. Sie begründen kein subjektives Recht auf Prüfung  
des Asylantrages in der Bundesrepublik Deutschland wegen Ablaufs der Überstellungsfrist (wie Niedersächsisches 
OVG, Beschluss vom 6. November 2014 - 13 LA 66/14 Rn. 10 ff., VGH Baden-Wuerttemberg, Urteile vom 27. 
August  2014 - A 11 S 1285/14 Rn. 59 und vom 16. April 2014 -  A 11 S 1721/13 Rn. 25, Hessischer VGH,  
Beschluss vom 25. August 2014 -  2 A 976/14.A, OVG Rheinland-Pfalz,  Urteil  vom 21. Februar 2014 -  10 A 
10656/13, jeweils juris).

(Amtlicher Leitsatz)

2 LA 15/15

Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

Beschluss vom 24.02.2015

T e n o r

Der Antrag der Kläger auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungs-
gerichts - 7. Kammer, Einzelrichter - vom 3. November 2014 wird abgelehnt.

Die Kläger tragen die Kosten des Antragsverfahrens.

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt.

G r ü n d e

Der Antrag auf Zulassung der Berufung bleibt ohne Erfolg weil der allein geltend gemachte Zulassungsgrund der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache (§ 78 Abs. 3 Nr. 1 AsylVfG) nicht vorliegt.

Grundsätzliche  Bedeutung im Sinne  dieser  Vorschrift  hat  eine  Rechtssache  nur,  wenn sie  eine  bisher  höchst-

richterlich nicht beantwortete Rechtsfrage aufwirft, die sich in dem erstrebten Berufungsverfahren stellen würde 

und die im Interesse der einheitlichen Auslegung und Anwendung oder der Fortentwicklung des Rechts der Klärung 

bedarf, oder wenn sie eine tatsächliche Frage aufwirft, deren in der Berufungsentscheidung zu erwartende Klärung 

verallgemeinerungsfähige  Auswirkungen  hat.  Verallgemeinerungsfähige  Auswirkungen  hat  die  Klärung  einer 

Tatsachenfrage, wenn sich diese Frage nicht nur in dem zu entscheidenden Fall, sondern darüber hinaus auch noch 

für einen nicht überschaubaren Personenkreis in nicht absehbarer Zukunft stellt.  Die grundsätzliche Bedeutung 

einer Rechtssache ist nur dann im Sinne des § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylVfG dargelegt, wenn eine derartige Frage  

konkret bezeichnet und darüber hinaus erläutert worden ist, warum die Frage im angestrebten Berufungsverfahren  

entscheidungserheblich  und  klärungsbedürftig  wäre  und  aus  welchen  Gründen  ihre  Beantwortung  über  den 

konkreten Einzelfall hinaus dazu beitrüge, die Rechtsfortbildung zu fördern oder die Rechtseinheit zu wahren.

Nach diesen Maßstäben kommt der aufgeworfenen Frage, ob ein Asylbewerber sich gegen eine Überstellung in 

einen Drittstaat darauf berufen darf, dass Deutschland die Überstellungsfrist gemäß Art. 19 Abs. 4 Dublin-II-VO 

bzw. Art. 29 Abs. 3 Dublin-III-VO versäumt hat, keine grundsätzliche Bedeutung zu. Die als grundsätzlich bedeut-

sam bezeichnete Frage bedarf bereits deshalb nicht der Klärung in einem Berufungsverfahren, weil sie sich auf der 

Grundlage  der  vorhandenen  Rechtsprechung  und  mit  Hilfe  der  üblichen  Regeln  sachgerechter  Gesetzes-

interpretation ohne Weiteres - verneinend - beantworten lässt.
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Die Kläger können kein subjektives Recht auf Einhaltung der Zuständigkeits- und Fristvorschriften der Dublin-II-

Verordnung geltend machen; auf die hier nicht anwendbaren Vorschriften der Dublin-III-Verordnung kommt es 

nicht entscheidungserheblich an. Die Dublin-II-Verordnung (EG) Nr. 343/2003 vom 18. Februar 2003 ist trotz § 77 

Abs. 1 AsylVfG und der zwischenzeitlich erlassenen Verordnung (EU) Nr. 604/2013 vom 26. Juni 2013 - Dublin-

III-Verordnung - auf den vorliegenden Fall weiterhin anzuwenden, weil nach Art. 49 Dublin-III-Verordnung die 

Neuregelung erst auf Anträge der Mitgliedstaaten auf Wiederaufnahme anzuwenden ist, die ab dem 1. Januar 2014 

gestellt worden sind.

Auf der Grundlage der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil vom 10. Dezember 2013 -  

C-394/12 - Abdullahi -, NVwZ 2014, 208, juris; vgl. auch Urteile vom 21. Dezember 2011 - C-411/10 u.a., N.S. 

u.a.  -,  Slg  2011,  I-13905-14033,  juris  Rn. 96 und vom 14.  November  2013 -  C-4/11,  Puid  -  juris)  ist  davon 

auszugehen, dass sich die Kläger nicht auf die Versäumung von Fristen berufen können. Denn die Dublin- II-VO 

gewährt  den  Klägern  keinen  subjektiv  einklagbaren  Rechtsanspruch  darauf,  dass  ihre  Asylanträge  in  einem 

bestimmten Mitgliedsstaat  geprüft  werden,  den sie  für  zuständig halten.  Die jeweiligen Fristbestimmungen der 

Dublin-II-VO dienen hiernach ebenfalls allein einer zeitnahen Feststellung des zuständigen Mitgliedstaats und einer 

zeitnahen Überstellung in  diesen Staat  im Verhältnis  der  Dublin-Staaten untereinander,  ohne aber den Klägern 

(mittelbar) einen Anspruch auf Prüfung des Asylantrags durch einen bestimmten Mitgliedstaat zu gewährleisten 

(vgl.  Niedersächsisches  OVG,  Beschluss  vom 6.  November  2014 -  13  LA 66/14  -  Rn.  10  ff.,  VGH Baden-

Württemberg, Urteile vom 27. August 2014 - A 11 S 1285/14 - Rn. 59 und vom 16. April 2014 - A 11 S 1721/13 -  

Rn. 25, Hessischer VGH, Beschluss vom 25. August 2014 - 2 A 976/14.A -, OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21. 

Februar 2014 - 10 A 10656/13 - jeweils juris, siehe auch Berlit, Anmerkung zu BVerwG, Beschluss vom 19. März  

2014 -  10 B 6.14 -,  juris  PR-BVerwG 12.2014).  Ein Asylantragsteller  kann der Überstellung in  den nach der 

Dublin-II- Verordnung für ihn zuständigen Mitgliedstaat nur mit dem Einwand systemischer Mängel des Asyl -

verfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber entgegen treten (vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 14. 

Juli 2014 - 1 B 9.14. u.a. - Rn. 4, vom. 6. Juni 2014 - 10 B 35.14 -, vom 21. Mai 2014 - 10 B 31.14 - Rn. 4 und vom  

19. März 2014 - 10 B 6.14 -, jeweils juris).

Nach  der  Entscheidung  des  Gerichtshofs  der  Europäischen  Union  vom  10.  Dezember  2013  (-  C-394/12  - 

„Abdullahi", a.a.O.) kann ein Asylantragsteller nach einem erfolgreichen Aufnahmeersuchen mit dem in Art. 19  

Abs. 2 Dublin II-VO vorgesehenen Rechtsbehelf gegen die Überstellung der Heranziehung des in Art. 10 Abs. 1 der 

Verordnung niedergelegten Zuständigkeitskriteriums nur mit dem Einwand systemischer Mängel des Asylverfah-

rens und der Aufnahmebedingungen entgegentreten. Zwar sind diese Ausführungen des Gerichtshofes ausdrücklich 

nur im Zusammenhang mit der Bestimmung der Zuständigkeit eines Mitgliedsstaats gemäß Kapitel III der Dublin 

II-Verordnung erfolgt. Aus ihren tragenden Erwägungen kann aber unmittelbar gefolgert werden, dass sich ein 

Asylantragsteller ebenfalls nicht mit Erfolg auf einen Zuständigkeitsübergang nach den im Kapitel V geregelten  

Art. 16 ff. Dublin II-VO berufen kann (ebenso Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 6. November 2014 - 13 LA 

66/14 - juris Rn. 10).

Genauso wie die Vorschriften über die Bestimmung der Zuständigkeit im Kapitel III der Dublin-II-Verordnung 

keine  subjektiven  Rechte  vermitteln,  sondern  als  Organisationsvorschriften  einer  klaren  und  praktikablen 
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Bestimmung der Zuständigkeit innerhalb der Mitgliedstaaten dienen (vgl. hierzu die Erwägungsgründe 3 und 16), 

sollen auch die Vorschriften des Kapitel V der Verordnung - ebenfalls als Organisationsvorschriften - in erster Linie 

eine rasche Bestimmung des für die Prüfung zuständigen Mitgliedsstaates ermöglichen (Erwägungsgrund 4). Auch 

sie vermitteln Asylantragstellern keine subjektiven Rechte, sondern bei ihnen steht das Interesse im Vordergrund,  

die Zuständigkeit zeitnah festzustellen und den Asylantrag durch einzig den zuständigen Mitgliedstaat prüfen zu 

lassen, nicht aber, die Prüfung einem ganz bestimmten Mitgliedstaat zuzusprechen, in dem der Antragsteller einen 

(weiteren) Asylantrag gestellt hat.

Dementsprechend führt der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 10. Dezember 2013 (a.a.O.)  

aus, dass der Unionsgesetzgeber diese Vorschriften erlassen hat, um die Behandlung der Asylanträge zu rationa-

lisieren  und  zu  verhindern,  dass  das  System  dadurch  stockt,  dass  die  staatlichen  Behörden  mehrere  Anträge  

desselben Antragstellers bearbeiten müssen, und um die Rechtssicherheit hinsichtlich der Bestimmung des für die  

Behandlung des Asylantrags zuständigen Staates zu erhöhen und damit dem „forum shopping" zuvorzukommen, 

wobei all dies hauptsächlich bezweckt, die Bearbeitung der Anträge im Interesse der Asylbewerber als auch der  

teilnehmenden Staaten zu beschleunigen (Rn. 53). Auch er sieht einen der Hauptzwecke der Verordnung in der 

Schaffung einer klaren und praktikablen Formel für die Bestimmung des für die Prüfung eines Asylantrags zustän-

digen Mitgliedstaats, um den effektiven Zugang zu den Verfahren zur Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft zu 

gewährleisten und das Ziel einer zügigen Bearbeitung der Asylanträge nicht zu gefährden (Rn. 59). Vorrangiges  

Ziel der Dublin-II-Verordnung insgesamt, und nicht nur der Zuständigkeitskriterien des Kapitels III, ist danach eine 

möglichst  eindeutige Bestimmung des zuständiges Mitgliedstaates und in der  Folge eine zeitnahe Prüfung des 

Asylantrages. Der Unionsgesetzgeber wollte einem Asylantragsteller mit der Dublin II-Verordnung (ebenso mit der 

Dublin  III-Verordnung)  aber  keine  weitergehende  Rechtsposition  einräumen,  seinen  Asylantrag  in  einem ganz 

bestimmten Mitgliedstaat, in dem er einen (weiteren) Asylantrag gestellt hat, prüfen zu lassen.

Auch das Bundesverwaltungsgericht (Beschlüsse vom 14. Juli 2014 - 1 B 9.14. u.a. - Rn. 4, vom. 6. Juni 2014 - 10  

B 35.14 -, vom 21. Mai 2014 - 10 B 31.14 - Rn. 4 und vom 19. März 2014 - 10 B 6.14 -, jeweils juris) entnimmt der 

neueren Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union, dass ein Asylantragsteller einer Überstellung 

in einen anderen Mitgliedstaat nur mit dem Einwand systemischer Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahme-

bedingungen für Asylbewerber entgegentreten kann. Auch nach seinem Verständnis dieser Rechtsprechung kann 

eine Berufung auf eine Verletzung von Verfahrens- und Fristenregelungen der Dublin-II-Verordnung der Klage 

eines Asylbewerbers demnach grundsätzlich nicht zum Erfolg verhelfen (so ausdrücklich Berlit, jurisPR- BVerwG 

12/2014 Anm. 3, Buchst. B am Ende).

Die Kläger machen geltend, dass sich aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ergebe, dass Asyl-

antragsteller zwar keine Fristversäumnisse im Rahmen des (Wieder-)Aufnahmeersuchens geltend machen könnten - 

dies könne nur der ersuchte Staat - (Beschluss vom 21. Mai 2014 a.a.O.), ein Ablauf der Überstellungsfrist führe 

aber zu einem Zuständigkeitswechsel und dies könne der Flüchtling geltend machen. Im Beschluss vom 14. Juli 

2014  (a.a.O.)  habe  das  Bundesverwaltungsgericht  durch  den  Begriff  des  zuständigen  (statt  des  ersuchten)  

Mitgliedsstaats deutlich gemacht, dass der Asylantrag nur dann unzulässig sei, wenn ein anderer Mitgliedsstaat 

zuständig sei. Auch für den Gerichtshof der Europäischen Union sei in seinem Urteil vom 10. Dezember 2013 
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(a.a.O.) ausschlaggebend, dass der ersuchte Staat der Übernahme zugestimmt habe. Damit sei aber nichts dazu 

gesagt, dass nach Fristablauf die Zuständigkeit wieder auf den ersuchenden Staat übergehe und der Antragsteller  

dies geltend machen könne.

Der Senat vermag diesen Ausführungen der Kläger nicht zu folgen, solange Frankreich weiterhin bereit ist, ihre  

Asylanträge zu bearbeiten, da es keinen Anspruch der Kläger auf Prüfung ihrer Anträge durch einen (von ihnen) 

bestimmten Staat gibt. Dafür, dass Frankreich seine mit Schreiben vom 31. März 2014 erklärte Zuständigkeit für  

die Bearbeitung der Asylanträge der Kläger nach Fristablauf zurücknehmen und sich auf den Fristablauf berufen  

werde, gibt es weder Feststellungen des Verwaltungsgerichts - zum Zeitpunkt seiner Entscheidung war die Frist des 

Art. 19 Abs. 3 UAbs. 1, Abs. 4 Satz 1 Dublin-II-VO noch nicht abgelaufen - noch wird von den Klägern behauptet 

oder gar dargelegt (vgl. § 78 Abs. 4 Satz 4 AsylVfG), dass Frankreich wegen des Fristablaufs nicht mehr zur  

Aufnahme bereit wäre. Ob etwas anderes dann gilt, wenn feststeht, dass der ersuchte Mitgliedstaat - hier Frankreich 

- nicht mehr zur Aufnahme bereit ist (vgl. zu dieser Fallkonstellation VG Schleswig, Gerichtsbescheid vom 19.  

Februar - 5 A 374/14 -), bedarf hier schon deshalb keiner weiteren Erörterung. Diese Fallkonstellation ist auch nicht 

vorsorglich vom Senat in die Prüfung einzubeziehen. Sofern mit einem solchen Fall eine Verletzung ihrer Rechte  

aus Art. 41 Abs. 1 i.V.m. Art 51 Abs. 1 Satz 1 EUGrdRCh einherginge, hätten die Kläger einen Wiederaufgreifens-

anspruch  (vgl.  §  51  VwVfG;  zur  Notwendigkeit  in  einem  solchen  Fall  ein  Verfahren  auf  Wiederaufgreifen 

einzuleiten, vgl. auch VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27. August 2014 - A 11 S 1285/14-juris Rn. 59 juris).

Entgegenstehende Rechtsprechung anderer Obergerichte, die eine bundeseinheitliche Klärung erforderte, ist nicht 

ersichtlich. Mit dem Hinweis auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 4. Juli 

2014 -11 B 789/14.A - zeigen die Kläger letztlich keine abweichende Entscheidung auf, da dieser Beschluss schon  

keine (nähere) Begründung enthält. Damit bleibt unklar, auf welchen Überlegungen der Beschluss beruht, ob ihm 

eine Auseinandersetzung mit der dargelegten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vorausgegangen ist, 

und insbesondere, ob hier im Einzelfall neben dem Ablauf der Überstellungsfrist weitere Umstände hinzugekom-

men sind, aufgrund derer feststand, dass Italien nicht mehr zur Aufnahme bereit war. Ähnlich verhielte es sich mit  

der von den Klägern herangezogenen Entscheidung eines Einzelrichters beim österreichischen Bundesverwaltungs-

gericht,  unterstellt  mit  dem  Verweis  auf  derartige  erstinstanzliche  Entscheidungen  könnte  überhaupt  eine 

Klärungsbedürftigkeit dargelegt werden.

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen, da dem Antrag auf Zulassung der Berufung  

nach dem Ausgeführten die hierfür gem. § 166 VwGO i.V.m. § 114 Abs. 1 ZPO erforderlichen hinreichenden 

Erfolgsaussichten abzusprechen sind.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Gerichtskosten werden gemäß § 83b AsylVfG nicht 

erhoben. Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 Abs. 1 RVG; Gründe für eine Abweichung (§ 30 Abs. 2 RVG)  

sind nicht vorgetragen oder sonst erkennbar.

Das  Urteil  des  Verwaltungsgerichts  ist  rechtskräftig  (§  78  Abs.  5  Satz  2  AsylVfG).  Dieser  Beschluss  ist 

unanfechtbar (§ 80 AsylVfG).

Vorinstanz: Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, 3. November 2014, Az: 7 A 90/14, Urteil
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